
 

 
 
Preis- und Angebotsänderungen bleiben vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

 

Name Vorname 

Strasse Ort 

Telefon E-Mail 

  

Abholtag Uhrzeit 

Rückgabetag Uhrzeit 

Kilometerstand bei Übergabe Ladestand % bei Übergabe 

  

Mietgebühr pro Tag  
(bei Übernahme zu bezahlen) 

CHF 65.- inkl. 200km 

Depot (bei Übernahme in BAR zu bezahlen) CHF 200.- 

Gesamtsumme CHF __________ .- 

 

 
 

Betrag bar erhalten ____________ 
 

 
Depot zurückbezahlt ___________ 

 
 

 

  

Mietvertrag 

RENAULT Kangoo VAN 

Kopie Führerausweis 



Mietbedingungen 
• Der Mieter übernimmt das Fahrzeug in verkehrssicherem, sauberem und mangelfreiem 

Zustand. 
• Beanstandungen sind sofort bei der Übernahme zu melden. 

 
Pflichten des Mieters 

• Das Fahrzeug ist sorgfältig zu behandeln und vor Diebstahl zu schützen. 

• Es darf nur von Personen mit gültigem Führerausweis benutzt werden. 
• Fahrten ins Ausland sind nur mit Zustimmung des Vermieters erlaubt. 

• Das Fahrzeug darf nicht zu Rennen, Geländefahrten oder anderen nicht 
bestimmungsgemässen Zwecken verwendet werden. 

• Ladekosten unterwegs gehen zu Lasten des Mieters. Das Fahrzeug ist mit gleicher 

Ladung-% wie bei Übergabe zurückzugeben. 
• Auftretende Mängel oder Schäden sind dem Vermieter unverzüglich zu melden. 

• Bei Unfall oder Diebstahl ist die Polizei zu informieren und der Vermieter sofort zu 
benachrichtigen. 
 

Haftung 
• Der Mieter haftet für alle während der Mietdauer entstandenen Schäden am Fahrzeug, 

soweit diese nicht durch eine Versicherung gedeckt sind. Selbstbehalt CHF 1'000.- 
• Der Mieter haftet auch für Schäden, die durch mitfahrende oder beauftragte Personen 

verursacht werden. 
• Das Fahrzeug ist in dem Zustand zurückzugeben, in dem es übernommen wurde. 

 

Haftungsausschluss des Vermieters 
• Der Vermieter haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und nur für wesentliche 

Vertragspflichtverletzungen. 
• Für entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder Ausfallkosten des Mieters wird keine 

Haftung übernommen. 

• Der Mieter stellt den Vermieter im Innenverhältnis von Ansprüchen Dritter frei. 
 

Rückgabe des Mietobjekts 
• Das Fahrzeug ist am vereinbarten Ort und innerhalb der Geschäftszeiten des 

Vermieters zurückzugeben. 

• Bei verspäteter Rückgabe werden CHF 15.– pro angefangenem Tag zusätzlich zur 
Mietgebühr verrechnet. 

• Eine Verlängerung der Mietdauer bedarf der Zustimmung des Vermieters. 
• Bei der Rückgabe wird das Fahrzeug gemeinsam kontrolliert; offensichtliche Schäden 

sind sofort festzuhalten. 

• Fahrzeugreinigung wird nach Aufwand in Rechnung gestellt, falls nötig 
 

Sonstiges 
• Die vereinbarte Kaution dient als Sicherheit für Schäden und Nachforderungen. 
• Eine Verrechnung der Kaution erfolgt nach Prüfung des Fahrzeugs. 

• Weitere Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel. 

• Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Regelungen unberührt. 
 

Ich habe die Mietbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert.  
 

 
 
 

 

Datum & Unterschrift Kunde Datum & Unterschrift Garage 


